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§ 14 DevG Verfahrensbestimmungen
 DevG - Devisengesetz 2004

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

1. (1)Alle Organe des Bundes, der Länder und der Gemeinden sind im Rahmen ihres gesetzlichen

Wirkungsbereiches zur Hilfeleistung an die Oesterreichische Nationalbank, soweit diese auf Grund dieses

Bundesgesetzes tätig wird, verpflichtet.

2. (2)Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sowie die Zollorgane haben der Oesterreichischen

Nationalbank über deren Ersuchen zur Sicherung der Überwachungsbefugnisse gemäß § 5 im Rahmen ihres

gesetzlichen Wirkungsbereiches Hilfe zu leisten.

3. (3)Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sowie die Zollorgane haben an der Vollziehung der §§ 8 und 12

durch Maßnahmen zur Vorbeugung gegen drohende gerichtlich strafbare Handlungen oder drohende

Verwaltungsübertretungen sowie durch Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren

erforderlich sind, mitzuwirken.
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